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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtshilfe

Im Zusammenhang mit der Aufdeckung von italienischen Schmiergeldskandalen
entstand in der Schweiz eine Kontroverse über die Gewährung von internationaler
Rechtshilfe in Bestechungsfällen. Voraussetzung für die Gewährung von Auskünften
und die Aufhebung des Bankgeheimnisses ist die Strafbarkeit entsprechender Delikte in
der Schweiz. Diese ist bei Geldzahlungen an Privatpersonen – dazu gehören auch
Politiker, solange sie kein öffentliches Amt innehaben – nicht gegeben. Inwiefern die
Bestechung ausländischer Beamter strafbar ist, muss, nach einem Rekurs der Tessiner
Staatsanwältin del Ponte, das Bundesgericht entscheiden. Die Beamtenbestechung ist
in der Schweiz zwar verboten; die Rekurskammer des Appellationsgerichts des Kantons
Tessin hatte jedoch eine Beschwerde von Bankiers gegen die Aufhebung des
Bankgeheimnisses mit dem Argument gutgeheissen, dass damit nur die Bestechung
schweizerischer Beamter gemeint sei. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 04.10.1993
HANS HIRTER

In seinen Antworten auf Einfache Anfragen von Rechsteiner (sp, SG) (DA 94.1059) und de
Dardel (sp, GE) (DA 94.1063) hielt der Bundesrat fest, dass die Schweiz im Fall der
Bestechung ausländischer Amtsinhaber durch Bürger dieser Staaten vollumfänglich
Rechtshilfe gewähre, da dieses Delikt ja auch in der Schweiz strafbar sei. Die
Bankenkommission bezeichnete in ihrem Jahresbericht für 1993 die wissentliche
Verwaltung von Schmiergeldern durch Banken als unstatthaft, da mit der in der
Bewilligung geforderten Gewähr einer einwandfreien Geschäftsführung nicht vereinbar.
In mehreren ausländischen Korruptionsfällen leisteten kantonale Behörden im
Berichtsjahr Rechtshilfe. So unter anderem bei Verfahren gegen die ehemaligen
Premierminister Mitsotakis (Griechenland) und Craxi (Italien).
(Siehe auch 1993.) 2

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 17.06.1994
HANS HIRTER

Bundesrat Koller und der französische Justizminister Toubon unterzeichneten am 28.
Oktober ein bilaterales Abkommen zur Vereinfachung der gegenseitigen Rechtshilfe.
Dieses erlaubt es, Rechtshilfegesuche direkt an die beteiligten Behörden zu richten;
bisher mussten sie auf diplomatischem Weg über die Ministerien übermittelt werden.
Mit Deutschland und Österreich waren analoge Zusatzvereinbarungen zum
Europäischen Rechtshilfeübereinkommen bereits früher abgeschlossen worden, mit
Italien sollen Verhandlungen über eine entsprechende Regelung 1997 aufgenommen
werden. 3

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 31.12.1996
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr sollten sich die Weichen für die künftigen Mafiosi-Prozesse in der
Schweiz stellen. Der Ausgang des 2002 aufgenommenen Verfahrens „Quatur“ sollte
entscheiden, ob die Schweiz weiterhin solche Prozesse führen oder nur noch
Rechtshilfe an Nachbarländer leisten würde. Die bestehende Regelung im
Strafgesetzbuch betreffend die Beweisanforderungen legt sehr hohe Hürden für die
Überführung einer kriminellen Organisation. So muss u.a. bewiesen werden, dass die
Organisation über eine Hierarchie und weitere mafiatypische Elemente verfügt.
Gefordert wurde daher die Einführung einer neuen Strafnorm, die es durch
Herabsetzung der Anforderungen erlauben würde, auch eine kriminelle Vereinigung
oder nur eine Bande strafrechtlich zu verfolgen. Die Mafia und deren Vordringen in die
Schweiz waren wiederholt Gegenstand der Medienberichterstattung. So wurden im
Berichtsjahr je eine Mafia-Zelle im Thurgau und in Schaffhausen aufgedeckt. Im Fall von
Thurgau wurde auch deutlich, dass die Rechtshilfe an Italien der Bekämpfung dieser
Kriminalität nicht immer förderlich ist. 4

ANDERES
DATUM: 25.06.2014
NADJA ACKERMANN

1) SGT, 14.5.93; NZZ, 4.10.93.
2) AB NR, 1994, S. 1270 f.; AB NR, 1994, S. 1271 f.; TA, 3.2.94; NZZ, 7.2., 13.4., 26.8. und 29.8.94; JdG, 29.11.94.
3) Presse vom 29.10.96.
4) Medienmitteilung Bundesanwaltschaft vom 25.6.14.pdf; NZZ, TA, 26.6.14
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